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1. Der Bescheid vom 19.9.2018 in Gestalt des Widerspruchsbescheides

vom 26.2.2019 wird aufgehoben und die Beklagte verurteilt, dem Klä

ger Leistungen zur stationären medizinischen Rehabilitation auf sei

nen Antrag vom 6.9.2018 nach näherer Maßgabe der gesetzlichen

Bestimmungen zu gewähren.

2. Die Beklagte erstattet die außergerichtlichen Kosten des Klägers.

Tatbestand 

Die Beteiligten streiten um die Gewährung einer stationären medizinischen Reha

bilitationsmaßnahme. 

Der am 29.12.1966 geborene Kläger ist als Baggerfahrer berufstätig und leidet u. 

a. an einer chronischen obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Vom 14.10.2014 

bis 18.11.2014 hatte er bereits eine stationäre Anschlussheilbehandlung (AHB) in 

der H.-Klinik... absolviert, nachdem er wegen einer Ex�zerbation der damit 

verbundenen Beschwerden unter einem Infekt stationär im Ev. Krankenhaus 

Zweibrücken behandelt worden war. 

Am 6.9.2018 stellte er bei der Beklagten einen Antrag auf stationäre medizinische 

Rehabilitation wegen Asthmas, nachdem er in den zwölf Monaten zuvor bis zu 

sechs Wochen arbeitsunfähig erkrankt gewesen war. Der behandelnde Pneumo

loge Dr. B. legte in seinem Befundbericht vom 5.9.2018 eine erneute Re

habilitation nahe, nachdem beim Kläger neben der COPD Beschwerden durch ein 

Asthma bei ganzjähriger Allergie und einer chronischen Rhinosinusitis bestünden 

in Form von Kurzatmigkeit, Husten und Schlafstörungen. Mit dem hier angefoch

tenen Bescheid vom 19.9.2018 lehnte die Beklagte diesen Antrag mit der Begrün

dung ab, zur Behandlung der genannten Erkrankungen halte sie die Leistungen 

der gesetzlichen Krankenversicherung für ausreichend. 
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Auf die von der Kammer zu Beweiszwecken angeforderten 

Befundberichtsanfragen antwortete der Pneumologe Dr. B., dass die 

Leistungsbreite des klägerischen Erwerbsvermögens vor dem Hintergrund der 

Einschränkungen durch allergisches Asthma mit zusätzlicher geringer COPD-

Komponente in Form einer mittelgradigen Ventilationsstörung, Vorhofflimmern 

mit .z.n. Pulmonalvenenisolation, Adipositas, Allergischer Diathese bzgl. 

Frühblühern und Milben, Chronishcer Rhinosinusitis im Sinne eines 

sinubronchialen Syndroms sowie einer vermuteten depressiven Episode 

gemindert sei. Der Hausarzt Dr. D. hatte eine Verschlechterung der 

pulmonalen Verhältnisse bei Asthma und COPD durch Atembeschwerden, 

Leistungsminderung und Verschlechterung des Allgemeinzustandes festgestellt. 

Auf Antrag des Klägers erstattete der Pneumologe Dr. B nach .Untersuchung 

des Klägers am 8.4.2020 ein internistisch-pneumologisches Gutachten. 

Aufgrund multifaktoriell bedingter Beschwerden bestätigte der Sachverständige 

die Indikation zur stationären Rehabilitation, um eine mögliche Erwerbsunfähigkeit 

abzuwenden. Ambulante Möglichkeiten mit gleichermaßen zu erwartendem Be

handlungserfolg sah der Sachverständige nicht Die Beklagte trat dieser Bewer

tung mit einer beratungsärztlichen Stellungnahme entgegen, wonach ambulante 

Anleitungen zur Gewichtsreduktion mit positivem Einfluss auf die Leistungsfähig

keit und Reha-Sport ausreichend seien; außerdem müsse für die körperlichen Be

lastungen am Arbeitsplatz eine betriebsinterne Lösung gefunden werden. 

Zur Ergänzung des Tatbestandes wird auf die Gerichts- und Verwaltungsakten 

Bezug genommen. Diese waren in ihren wesentlichen Teilen Gegenstand der Ent

scheidungsfindung. 
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anderem an Übergewicht, das sich negativ auf seine Atemleistung, insbesondere 

unter Belastung, auswirkt. Auch wenn der Hausarzt des Klägers in seinem durch 

die Kammer eingeholt den Befundbericht vom 25.6.2019 aus diesen Dauerdiag

nosen keine Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit ableitet, ist nach 

Auffassung der Kammer die Leistungsfähigkeit des Klägers innerhalb der vo� ihm 

ausgeübten beruflichen Tätigkeit eingeschränkt und somit sein Verbleib an diesem 

Arbeitsplatz und damit seine Erwerbstätigkeit gefährdet. Dabei hat die Kammer 

berücksichtigt, dass der Kläger im Rahmen seiner Exploration beim Sachverstän

digen nachvollziehbar dargelegt hat, dass er seine Tätigkeit als Berufskraftfahrer, 

Baggerfahrer und Sortierer in einer:n Recycling-Unternehmen nicht in allen Berei

chen, die er abdecken müsste, ausüben kann. Vor dem Hintergrund des Entlas

sungsberichtes der von dem Kläger zuletzt durchgeführten stationären Rehabilita

tionsmaßnahme in B. im Jahr 2014 ist dies für die körperlich anstrengenden 

Tätigkeiten wie das Abdecken mit Sicherungsplanen und das Ersteigen von 

Containern und Ladungen bereits zum damaligen Zeitpunkt nachvollziehbar ge

wesen. Dass der Kläger seine berufliche Tätigkeit dennoch weiter ausüben kann, 

ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass er durch Inanspruchnahme von Ur

laubs- und Überstundenzeiten Krankschreibungen vermeidet und zum anderen, 

dass er im Betrieb (noch) die Möglichkeit hat, sich die Arbeiten seine 

Belastungsfähigkeit entsprechend einzuteilen. 

Von einer Gefährdung der Erwerbsfähigkeit ist dann auszugehen, wenn nach gut

achterlicher Feststellung wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen und behin

derungsbedingter Funktionseinschränkungen damit gerechnet werden kann, dass 

ohne T eilhabeleistung eine Minderung der Erwerbsfähigkeit eintritt. Erheblich ist 

diese Gefährdung dann, wenn sie in absehbarer Zeit, das heißt in einem Zeitraum 

von ca. drei Jahren, eintreten wird (vgl Luik in: SchlegelNoelzke, juris-PK SGB VI,

§ 10 Rn. 38). Auf der Grundlage der medizinischen Unterlagen und vor dem Hin

tergrund der Bewertungen des Sachverständigen Dr. Brennauer sieht die Kammer

eine solche Gefährdungslage für erwiesen an. Dabei war für die Kammer von we

sentlicher Bedeutung, dass die Atemfunktion des Klägers eine Tendenz zur Ver-
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schlechterung aufweist und der Kläger eine kontinuierliche Gewichtszunahme ver

zeichnet. Während er bei Abschluss der Rehabilitationsmaßnahme im Jahr 2014 

ein Körpergewicht von 120 kg aufwies, wurde zuletzt 137 kg Körpergewicht ge

messen, was der Kläger selbst belastend für seine Atemfunktion beschreibt. Dr. 

B. hatte im Rahmen seines Befundberichts gegenüber der Beklagten vom 

5.9.2018 noch eine /eichtgradige kombinierte Ventilationsstörung angegeben, in 

seinem Befundbericht gegenüber dem Gericht vom 21.6.2019 beschreibt er eine 

insgesamt mittelgradige kombinierte Ventilationsstörung. Bei dieser Entwicklung in 

einem Zeitraum von neun Monaten hält die Kammer eine weitere Verschlechte

rung bis zum Eintritt einer quantitativen Erwerbsminderung ohne entgegenwirken

de Teilhabeleistungen in einem Zeitraum von drei Jahren für wahrscheinlich an. Im 

Rahmen seines Sachverständigengutachtens klassifizierte der Sachverständige 

die absolute Einschränkung der Lungenfunktion als im Stadium B befindlich, da 

zusätzlich zu der COPD das allergische Asthma hinzugezählt werden müsse, so 

dass mittlerweile ein gemischtes Asthma sowie gehäufte Atemwegsinfekte und 

das Ausmaß der Belastungsdyspnoe berücksichtigt werden müssen. Die beglei

tend vorliegende Herzerkrankung sowie das erhebliche Übergewicht beeinflussen 

die Atemleistungsfunktion zusätzlich negativ. Vor diesem Hintergrund kommt der 

Sachverständige zu dem Ergebnis, dass diese Einschränkung nur im Wege der 

multimodalen Behandlung im Rahmen einer stationären Therapie sinnvoll behan

delt werden kann, durch die der Kläger neben einer dauerhaften Gewichtsreduzie

rung eine Verbesserung seines Allgemeinzustandes und damit eine Stärkung sei

ne Leistungsfähigkeit im Beruf erhofft, nachdem er entsprechend von der letzten 

stationären Rehabilitation profitieren konnte. 

Soweit die Beklagte einwendet, die belastungsabhängigen Atembeschwerden in 

der beruflichen Tätigkeit könnten durch Umsetzung auf einen anderen Arbeitsplatz 

bzw. durch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben verbessert werden, muss 

berücksichtigt werden, dass Leistungen nicht mit der Begründung verweigert wer

den können, die Erwerbsfähigkeit seid zwar für die bisherige Tätigkeit, nicht aber 

für Verweisungstätigkeiten gefährdet oder eingeschränkt (vgl. Luik a.a.O., Rn. 31). 
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Der Berufungsschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig
ten beigefügt werden. 

Sp S 551 - Rechtsmittelbelehrung bei zulässiger oder zugelassener Berufung gegen Gerichtsbescheid ohne 

zugelassene Revision 

(§§ 87 Abs. 1 Satz 2, 105 Abs. 1, Abs. 2, 143, 144 Abs. 1, 151, 153, 161 SGG)
. 

/ 

gez. 
(...) 
Richterin Justfzbeschäftigte als 

Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle 




